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Hinweis 

Mit Wirkung vom 01.01.1999 trat eine Neuregelung des Meldeverfahrens zur 
Sozialversicherung durch die Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung (DEÜV) und 
mit Wirkung vom 01.04.1999 das „Gesetz zur Neuregelung der geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisse" in Kraft. 
Alle Ergebnisse ab dem 11. Quartal 1999 gelten grundsätzlich für einen Zeitraum von drei 
Jahren als „vorläufig" und können - bei erkennbar wichtigem Berichtigungsbedarf - binnen 
dieses Zeitraums von der Bundesanstalt für Arbeit korrigiert werden. Nach Ablauf dieser 
Frist erhalten die Ergebnisse automatisch den Status „endgültige Ergebnisse". 
Der Auswertungsstand dieser Veröffentlichung ist Mai 2002.

Zeichenerklärung (nach DIN 55301) 

nichts vorhanden (genau null) 

x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll 
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Vorbemerkungen 

Ab dem Stichtag 30.06.1993 werden quartalsweise die sozialversicherungspflichtig Beschäftig­
ten des Landes Brandenburg nach dem Arbeitsort in den Statistischen Berichten A VI 5 -
vierteljährlich veröffentlicht. 
Dem Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg liegen seit dem 1. Quartal 
1996 auch die Angaben für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach dem Wohnort 
vor. Somit ist es möglich, das Pendlerverhalten Wohnort/Arbeitsort bzw. Arbeitsort/Wohnort 
darzustellen. Diese anonymisierten Daten werden dem Statistischen Bundesamt und den 
Statistischen Landesämtern von der Bundesanstalt für Arbeit (BA) zum Zwecke der 
ergänzenden Auswertung übergeben. 

Rechtsgrundlage 

Die gesetzliche Grundlage für die BA zur Durchführung der Beschäftigtenstatistik bildet seit dem 
1. Januar 1998 das Dritte Buch Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung - (SGB 111) vom 24. März
1997 (BGB!. 1 S. 594), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 1999 (BGB!. 1 S. 396), die
Zweite Verordnung über die Erfassung von Daten für die Träger der Sozialversicherung und für
die BA (Zweite Datenerfassungs-Verordnung - 2. DEVO) vom 29. Mai 1980 (BGB!. 1 S. 593)
sowie die Zweite Verordnung über die Datenübermittlung auf maschinell verwertbaren
Datenträgern im Bereich der Sozialversicherung und der BA (Zweite Datenübermittlungs­
Verordnung - 2. DÜVO) vom 29. Mai 1980 (BGB!. 1 S. 616).

Erhebungsprogramm 

Auskunftspflichtige 

Die Arbeitgeber sind über die in ihrem Betrieb sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
auskunftspflichtig. Sie übergeben die Meldebelege an die Träger der gesetzlichen Kranken- und 
Rentenversicherungen sowie an die BA. 

Erfasster Personenkreis 

Von den Arbeitgebern sind Meldungen zu erstatten für alle Arbeitnehmer einschließlich der zu 
ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, die krankenversicherungspflichtig, rentenversicherungs­
pflichtig oder beitragspflichtig nach dem Arbeitsförderungsgesetz sind oder für die Beitrags­
anteile zu den gesetzlichen Rentenversicherungen zu entrichten sind. 

Daraus ergibt sich, dass in der Beschäftigtenstatistik in der Regel alle Arbeiter und Angestellten 
(einschl. der Beschäftigten in beruflicher Ausbildung), zusammen rd. 80 Prozent aller Erwerbs­
tätigen, erfasst werden. Unberücksichtigt bleiben Beamte, Selbstständige und mithelfende 
Familienangehörige. 

Meldeverfahren 

Seit Inkrafttreten der 2. Datenerfassungs-Verordnung (2. DEVO) werden Anmeldungen, Abmel­
dungen, Unterbrechungsmeldungen sowie Jahresmeldungen für Arbeiter und Angestellte auf 
einheitlichen Meldebelegen (,,Versicherungsnachweisen") vorgenommen. Die Arbeitgeber 
senden die Meldeformulare an die zuständigen Träger der Krankenkassen. Diese prüfen die 
Meldungen und leiten die Unterlagen an die Datenerfassungsstellen der Rentenversicherungs­
träger weiter. 
Nach der maschinellen Bearbeitung der Meldungen bei den zuständigen Stellen der Renten­
versicherungsträger werden die Datenträger der BA zur weiteren Aufbereitung und Auswertung 
übermittelt. Anonymisierte Auszüge aus diesen Datensätzen werden für statistische Zwecke 
dem Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellt und von dort an die statistischen Landes­
ämter weitergeleitet. 
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Meldeweg der Daten im Meldeverfahren zur Sozialversicherung 
und zur Bundesanstalt für Arbeit 

Arbeitgeber/Betriebe f-----------� 

Krankenkassen, 
Erfassen und Prüfen der Meldedaten, 

Mitgliederbestandsführung 

// 
// 

Meldungen für Arbeiter Meldungen für Angestellte 

�.� 
,/ .. 

Datenstelle der Rentenversicherung, Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte, Prüfung von Daten, Prüfung der Daten, 

Weiterleitung Führung der Rentenversicherungskonten 

Sonderanstalten: 

Landesversicherungsanstalten, - Bundesknappschaft 
Führung der Rentenversicherungskonten 

'-- Seekasse 

- Bundesbahn-Versicherungsanstalt

Für Beschäftigten­
statistik benötigte 

Meldedaten 

Bundesanstalt für Arbeit, 
Prüfung und Speicherung der Daten, 

Auswertungen 

Führung der Betriebsdatei/Ortsdatei 

Anonymisierte statistische Daten 

... 

Statistisches Bundesamt, 
Auswertungen 

' 

Statistische Landesämter, 
Auswertungen 
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Erhebungsmerkmale 

Bei der Beschäftigtenstatistik werden folgende Merkmale in die Auswertung einbezogen: 

- Alter
- Geschlecht
- Staatsangehörigkeit
- ausgeübte Tätigkeit
- Stellung im Beruf
- Ausbildung

. - Wirtschaftszweig 
- Arbeitsort
- Wohnort

Diese Merkmale können, bis auf den Wirtschaftszweig und Arbeitsort, den Versicherungsnach­
weisen direkt entnommen werden. 

Durch die BA wurde zur Ergänzung der gewonnenen Daten eine Betriebsdatei aufgebaut. Sie 
hat zu diesem Zweck an jeden Betrieb eine Betriebsnummer vergeben. 

Die Betriebe werden als örtliche Einheit definiert. Niederlassungen eines Unternehmens können 
zu einem Betrieb zusammengefasst werden, sofern sie in derselben Gemeinde liegen, densel­
ben wirtschaftlichen Schwerpunkt haben und die Meldungen zur Sozialversicherung von einer 
zentralen Stelle abgegeben werden. Befindet sich die Niederlassung eines Betriebes nicht am 
Ort des Stammsitzes, kann es im Falle einer zentralen Abrechnung zu Abweichungen zwischen 
den am Arbeitsort tätigen und erfassten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten kommen. 

Neben der Betriebsnummer enthält die Betriebsdatei insbesondere den Wirtschaftszweig und 
den Postortschlüssel (Zustellbezirk) des Betriebssitzes. Durch die Vorbeiführung an einer 
sogenannten Ortsdatei kann der amtliche Gemeindeschlüssel für den Betriebssitz ermittelt 
werden. 
Mit Hilfe dieser beiden Dateien ist die Auswertung der Beschäftigtenstatistik nach Wirtschafts­
zweigen und Arbeitsort möglich. 

Definitionen 

Alter 

Die Berechnung des Alters erfolgt nach der „Altersjahrmethode". Bei dieser Berechnung wird 
aus dem Geburtsdatum und dem Berichtsstichtag exakt ermittelt, welches Altersjahr der 
Beschäftigte am Berichtsstichtag vollendet hatte. 

Arbeiter/Angestellte (zusammengefasste Gliederung) 

Die Differenzierung der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer nach Arbeitern 
und Angestellten erfolgt nach der Zugehörigkeit des Beschäftigten zum jeweiligen Träger der 
Rentenversicherung. 

Äußerer Entwicklungsraum Brandenburg 

Der äußere Entwicklungsraum Brandenburg umfasst die Gemeinden des Landes Brandenburg, 
die nicht dem engeren Verflechtungsraum zugeordnet werden konnten. 
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Auspendler 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die nicht im Wohnortkreis arbeiten. 

Beschäftigte in beruflicher Ausbildung 

Personen, die als Auszubildende oder zu ihrer Ausbildung im Angestellten- oder Arbeiter­
verhältnis beschäftigt sind. Zu diesem Kreis zählen neben den Auszubildenden nach dem 
Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969 (BbiG) auch Anlernlinge, Praktikanten, Volontäre, 
Schüler an Schulen des Gesundheitswesens sowie Teilnehmer an den von der Bundesanstalt 
für Arbeit geförderten Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung, Umschulung und betrieblichen 
Einarbeitung. 

Einpendler 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die nicht im Arbeitsortkreis wohnen bzw. (mit Haupt­
oder Nebenwohnsitz) gemeldet sind. 

Engerer Verflechtungsraum Berlin-Brandenburg 

Der engere Verflechtungsraum Berlin-Brandenburg ist Teil des gemeinsamen Planungsraumes 
beider Länder und wird aus Berlin und dem zusammenhängenden Teilraum des Landes 
Brandenburg gebildet, der strukturell am engsten mit dem Land Berlin verbunden ist. In dieser 
Veröffentlichung sind beim engeren Verflechtungsraum nur die Angaben des Landes Branden­
burg enthalten. 

Pendlersaldo 

Einpendler abzüglich Auspendler bzw. Beschäftigte am Arbeitsort abzüglich Beschäftigte am 
Wohnort ergeben den Pendlersaldo. 
Eine positive Differenz weist einen Einpendlerüberschuss, eine negative Differenz einen 
Auspendlerüberschuss aus. 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

Arbeitnehmer einschl. der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten (Auszubildende u. a.), die 
krankenversicherungspflichtig, rentenversicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig sind zur 
BA (Arbeitslosenversicherung nach dem Arbeitsförderungsgesetz) oder für die von den Arbeit­
gebern Beitragsteile zu den gesetzlichen Rentenversicherungen zu entrichten sind. Zu diesem 
Personenkreis gehören: Arbeiter, Angestellte und Auszubildende. 

Wirtschaftszweig 

Die Zuordnung der Beschäftigten erfolgt nach dem wirtschaftlichen Schwerpunkt des Betriebes 
(örtliche Einheit), in dem der sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigt ist. In dieser 
Veröffentlichung erfolgt die Darstellung der Ergebnisse nach der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93). 
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Engerer Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin und 
Äußerer Entwicklungsraum Brandenburg 

Äußerer Entwicklungsraum 
Engerer Verflechtungsraum 
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1. Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Einpendler in das Land Brandenburg

am 30.06.2001 nach Wohnort sowie Altersgruppen und Geschlecht

Einpendler davon im Alter von ... bis unter ... Jahren 
Wohnort unter 30 1 30 -45 1 45 und älter 

Baden-Württemberg 

Bayern 

Berlin 

Bremen 

Hamburg 

Hessen 

Mecklenburg-Vorpommern 

Niedersachsen 

Nordrhein-Westfalen 

Rheinland-Pfalz 

Saarland 

Sachsen 

Sachsen-Anhalt 

Schleswig-Holstein 

Thüringen 

ohne Angabe 

sonstige 1l

Insgesamt 

insgesamt! Männer 1 Frauen Männer 1 

764 546 218 124 

836 582 254 131 

54 896 35 667 19 229 6 409 

103 83 20 14 

285 207 78 47 

485 344 141 75 

5 937 4 110 1 827 1 011 

1 204 896 308 198 

1 531 1 100 431 199 

418 301 117 63 

71 48 23 7 

13 864 9 473 4 391 1 633 

7190 4 935 2255 1 022 

450 333 117 78 

1 793 1 275 518 227 

97 61 36 22 

280 196 84 53 

90 204 60157 30 047 11 313 

1) Wohnort unbekannt oder in einem anderen Land

Frauen I Männer 1 Frauen I Männer I Frauen 

72 248 93 174 

96 281 106 170 

4 709 18 033 9 350 11 225 

8 33 10 36 

31 106 32 54 

59 173 55 96 

509 1 857 862 1 242 

113 423 133 275 

128 532 192 369 

46 157 54 81 

4 25 9 16 

1 123 4 244 1 903 3 596 

708 2 323 1 019 1 590 

50 162 41 93 

134 642 244 406 

20 30 13 9 

33 96 33 47 

7843 29 365 14 149 19479 

53 

52 

5170 

2 

15 

27 

456 

62 

111 

17 

10 

1 365 

528 

26 

140 

3 

18 

8 055 
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2. Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Auspendler des Landes Brandenburg

am 30.06.2001 nach Arbeitsort sowie Altersgruppen und Geschlecht

Arbeitsort 

Baden-Württemberg 

Bayern 

Berlin 

Bremen 

Hamburg 

Hessen 

Mecklenburg-Vorpommern 

Niedersachsen 

Nordrhein-Westfalen 

Rheinland-Pfalz 

Saarland 

Sachsen 

Sachsen-Anhalt 

Schleswig-Holstein 

Thüringen 

Insgesamt 

Auspendler 

insgesamt I Männer 1 Frauen 

5 724 4 485 1 239 

7 395 5 704 1 691 

140 246 72 524 67 722 

523 410 113 

2 653 1 943 710 

3 920 2 819 1 101 

6 488 4 113 2 375 

5 703 4 354 1 349 

8 118 6 011 2107 

1 272 956 316 

361 298 63 

13 959 9 566 4 393 

7 621 4 987 2 634 

2 282 1 551 731 

1 862 1 396 466 

davon im Alter von ... bis un1er ... Jahren 
unter 30 1 30 • 45 1 45 und älter 

Männer I Frauen I Männer I Frauen I Männer I Frauen 

1 468 620 2 086 

2122 910 2 399 

13 466 16 652 35 268 

105 59 195 

556 428 869 

769 514 1 336 

869 757 1 923 

1 234 .801 1 988 

1 442 881 2 897 

261 157 460 

65 27 161 

1 825 1 263 4 702 

929 616 2 361 

497 402 681 

250 89 655 

431 

553 

31 721 

39 

185 

407 

1 086 

359 

846 

113 

24 

2 061 

1 260 

207 

218 

931 

1 183 

23 790 

110 

518 

714 

1 321 

1 132 

1 672 

235 

72 

3 039 

1 697 

373 

491 

188 

228 

19 349 

15 

97 

180 

532 

189 

380 

46 

12 

1 069 

758 

122 

159 

208 127 121117 87 010 25 858 24 176 57 981 39 510 37 278 23 324 
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5. Anteil der auspendelnden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
an den insgesamt sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
der kreisfreien Städte bzw. Landkreise am 30.06.2001

D unter 20 % 

1 ,Ji 20 bis unter 30 % 

ClITJI 30 bis unter 40 % 

l!ill!II 40 % und mehr 




























































































































